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V#Wandanstrich ^
oder

Tapezieren
10 Punkte für das
Tapezieren mit

O Direkt auf Zementabrieb
lässt sich Salubra kleben

© Gipsen überflüssig
Raum daher rascher trocken

Salubra isoliert, daher:

© nachweisbar wärmere Wand

© keine Verputz-Haarrisse mehr

© keine Wandbeschädigung nach

Nägeleinschlagen und -entfernen

© spurenloses Ausbessern
von Löchern und Kratzern

© gediegene Raumwirkung dank
den stilgerechten Tönen und
Dessins

© jede Beschmutzung ver¬
schwindet, denn Salubra ist
wirklich waschbar

© Desinfektion einfach und
spurenlos

© 5 Jahre Garantie
und immer wieder bringt die
Praxis Beweise für 3—4 mal
längere Bewährung

die Tapete mit der 5-jährigen Garantie

absolut lichtecht
wirklich waschbar
desinfizierbar
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